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Rund
ums Geld

Lehrlingslohn
Eingreifen sei an^esa^t, scbrei-

ben Sie zum Thema Lehrlings-
lobn, wenn die Jungen ihren
Lobn verputzen. Meine Frage:
Wie können Eltern eingreifen?
Der eine Sohn kommt mit sei-

nen fr. 750.- bestens aas, der

älteste kommt mit fr. J000.-
iiherhaapt nicht zarecht. Sein

Konto ist immer ieer. Nicht
einrnai der Daaeraa/tra^ von

fr. 200.- auf mein Konto hat
ge/c/appt; da sein Konfosfand
immer unter nah ist, streicht die

Bank a/ie Dauerau/Lräge. Was

kann ich machen? /ch hin mir
schon bewusst, dass Sie mein
Prob/em nicht iösen können,
aber es wäre mir schon geholfen,

wenn ich wüsste, wie ich von
Gesetzes wegen dastehe.

Es ist zu befürchten, dass Sie

ohne fremde Hilfe absolut
keinen Einfluss mehr neh-
men können auf das Kon-
sumverhalten Ihres Sohnes.
Wollen Sie den total unbe-
friedigenden Zustand än-
dem, wenden Sie sich an die

Familienberatungsstelle Ihres
Wohnortes.

Ihr Sohn ist zwar voll-
jährig. Das heisst aber nicht,
dass er seinen Zahltag nur für
seine Bedürfnisse verputzen
darf. Das Gesetz erlaubt es

den Eltern ganz klar, von
ihren im gleichen Haushalt
wohnenden Kindern einen
Beitrag an die Lebenshai-

tungskosten zu verlangen.
Das kann laut Bundesgericht
durchaus ein Kostgeld sein.
Dieser Haushaltbeitrag ist
auch ein Akt der Solidarität
mit der Familie, wo ein jedes
das Seine zur Gemeinschaft
beiträgt. «Manchmal etwas
helfen» sollte selbstverständ-
lieh sein und bedarf keiner
Honorierung in Form von
Kostgelderlass: Warum sollte
Mithilfe denn Geld wert sein,

wenn sie von den Kindern
getätigt wird, während die
Eltern «selbstverständlich»
alles gratis machen?

Die Lehre aus Ihrem Bei-

spiel: Erziehung zum Um-

gang mit Geld ist angesagt,
möglichst früh und mög-
liehst konsequent. Die Zeiten
werden nicht einfacher!

Berechtigte
Bundessteuer?
/cb frage Sie, ist das recht, dass

eine a/fe Traa Fr. 580 - Bundes-

sfeaer bezahlen muss? W/r wer-
den übera// gerup/t, können bei-

ne Freude mebr am Ersparten
und Ererbten baben. /cb kann

e/nfacb niebf fassen, wie es beu-

te zugebt, /cb muss Fr. /7300-
versteuern. Kommt es auf das

Einkommen an oder aueb auf
das Ersparte?

Auf beides. Ihr Einkommen
besteht nicht nur aus Ihrer
Rente, sondern auch aus den
Zinsen Ihres Vermögens; dar-
auf bezahlen Sie Einkorn-
menssteuer. Mit der Vermö-

genssteuer wird Ihr Vermö-

gen steuerlich erfasst. Bezah-

len Sie pro Jahr Fr. 580.- Bun-
dessteuern, haben Sie als

alleinstehende Person ein
steuerbares Einkommen von
um die Fr. 48000.-. Da haben
Sie doch einiges auf der ho-
hen Kante, oder liege ich da

völlig falsch?
Haben Sie das Gefühl, Ihre

Steuern seien im Verhältnis
zu Ihren finanziellen Mitteln
zu hoch, erkundigen Sie sich

bei Ihrem Steueramt, ob die

Rechnung stimmt. Oder las-

sen Sie Ihre Steuererklärung
einmal von einer Fachperson
begutachten. Das kostet zwar
etwas, doch haben Sie bei-
spielsweise nicht alle Abzüge
berücksichtigt, kann sich das

durchaus lohnen.
Steuern und Gebühren be-

zahlt nun mal niemand ger-
ne, sie sind ein notwendiges
Übel. Sich deswegen die gute
Laune zu verderben, ist je-
doch wirklich schade, das Le-

ben bietet so viel Schönes
und Positives. Gerade auch,
wenn man nicht gezwungen
ist, jeden Franken zweimal
umzudrehen.

Hohe Einkommen
/mmer wieder erstaune« mich in
der Rubrik «Rund ums Ge/d»

die Budget-Ratschläge. Ein End-

ge/ mif Fr. 2200.- Einkommen,
wie kürz/ieb verö/fent/iebf, wäre

für mieb feudal. Mit grossen
Einkommen ein Budget zu er-

stei/en, ist keine Kunst. Eines

mit Fr. /000-, wie icb es be-

treibe, war noeb nie in der Zeit-

lupe.

Da haben Sie recht, ein sol-
ches ist auch noch nie ver-
langt worden. Da ich mir -
ehrlich gesagt - schwer vor-
stellen kann, wie man mit
tausend Franken einen Mo-
nat, mit Fr. 12 000 - ein Jahr
lang über die Runden kom-
men kann, würden mich Ihre
Lebenshaltungskosten sehr
interessieren.

Für eine Person wird das

absolute Existenzminimum
von der Schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe
(SKOS) mit Fr. 1010.- für den
Grundbedarf (Lebensunter-
halt) angegeben. (Ortsübli-
che) Wohnungsmiete inklu-
sive Nebenkosten und die Ko-

sten für Krankenkasse, Selbst-
behalt und Zahnarzt werden

separat dazugerechnet.

Ich möchte Sie an dieser
Stelle auf die AHV-Ergän-
zungsleistungen aufmerksam
machen. Haben Sie keine Er-

sparnisse oder gehen diese

langsam zur Neige, haben Sie

Anrecht auf diesen Zuschuss.

Vielleicht leisten auch Kan-

ton und Gemeinde zusätzli-
che Beihilfen. Wenden Sie

sich an die AHV-Ausgleichs-
kasse, von der Sie Ihre Rente
beziehen.

Ein Träumli?
Sie baben in der Zeitlupe
Nr. J -2/98, Seife 50, ein Budget

Jrir Alleinstehende erstellt und
bei den Krankenkassen-Prämi-

en Fr. 160 - eingesetzt. Welche

Krankenkasse ist das?

Ein Name würde Ihnen hier
nichts nützen. Ich habe je-
doch Prämienbeispiele vor
mir, die noch weniger als

diese Fr. 160 - ausmachen.
Welches für Sie die gün-

stigste Krankenkasse ist,
hängt ab vom Wohnkanton
und Ihrem Wohnort (Stadt,

Agglomeration oder Land),
Ihrer Franchise, eventuellen
Zusatzversicherungen und
vielleicht auch noch von
andern Gründen (Rauchen
beispielsweise).

Die Leistungen der Grund-
Versicherung sind bei allen
Kassen die gleichen. Die
Preisunterschiede sind je-
doch gross, können über
Fr. 100 - monatlich ausma-
chen. Jede Kasse muss jede
Person aufnehmen. Preise

vergleichen und gegebenen-
falls die Krankenkasse wech-
sein, kann sich also lohnen.

Marianne Gäbwiler

Marianne Gähwiler

50 ZEITLUPE 4/98


	Rund ums Geld

